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DerKantonSt.Gallen verlangt
für die Bewilligung einer
Kundgebung zu viel Geld –
findet das Bundesgericht.
MarkBaer

Der Tierschützer Erwin Kessler
hat sich vor Bundesgericht erfolg-
reich gegen hohe Gebühren der
St.Galler Behörden für eine
Kundgebungsbewilligung ge-
wehrt. Das Sicherheits- und Jus-
tizdepartement des Kantons
St.Gallen verlangte von Kessler
für die Durchführung einer De-
monstration Mitte Juli 2016 in
Gossau eine Gebühr von 500
Franken. Die kleine Kundgebung
von Kesslers Verein gegen Tier-
fabriken richtete sich gegen ein
St. Galler Rentnerpaar, dasKanin-
chen in Kastenställen hielt. Der
wohl bekannteste Tierschützer
der Schweiz wollte mit 10 bis 15
Personen auf die Situation der
Tiere mit kleinen Plakaten und
Flyern hinweisen. Die Demons-
tration fand in Gossau vor einem
Restaurant statt, wo der Kanin-
chenzüchter an einem Sonntag
bei einer Blasmusikgruppe mit-
machte, die ein Konzert gab.

Durch die Gebühren von 500
Franken, die Kessler auferlegt
wurden, sah sich der Tierschützer
in seinen Grundrechten verletzt
und zog den Fall vor das Verwal-
tungsgericht in St.Gallen. Kess-
lers Verein wollte für die Erlaub-
nis der Kundgebung nicht mehr
als 80 Franken bezahlen.

Das Verwaltungsgericht des
Kantons St.Gallen beurteilte die
Gebühr aber als rechtens, wes-
halb Kessler sich gezwungen sah,
das Urteil weiterzuziehen. «Eine
solch hoheGebühr ist schliesslich
wie ein Kundgebungsverbot, und
deshalb mussten wir uns weh-
ren», sagte Erwin Kessler der
«NZZ am Sonntag». Für ihn sei es
eine Grundsatzsache gewesen.
«Für die Summevon 500Franken
hat es sich eigentlich nicht ge-
lohnt, aber es ging uns um den
Schutz unserer Grundrechte.»

Das Bundesgericht hat die Be-
schwerde des Vereins gegen Tier-
fabriken Schweiz gutgeheissen
und den Entscheid des Verwal-
tungsgerichts des Kantons St.Gal-
len aufgehoben. Im Urteil heisst
es, dass die vom Sicherheits- und
Justizdepartement des Kantons
St.Gallen verhängte Gebühr hin-
sichtlich ihrer Höhe «unverhält-
nismässig» sei.

TierschützerKessler
gewinntgegenSt.Gallen

Für die Erhebung einerGebühr
bei gesteigertemGemeingebrauch
zurAusübungderVersammlungs-
freiheit vertrete die herrschende
Lehre fast einhellig die Auffas-
sung, dass nur bescheideneKanz-
leigebühren verfassungsmässig
seien, begründen die höchsten
Richter ihr Urteil.

Der St.Galler Regierungsrat
Fredy Fässler, Vorsteher des
Sicherheits- und Justizdeparte-
ments, sagte: «Wir nehmen den
Entscheid zur Kenntnis, wonach
die in casu festgelegte Bewilli-
gungsgebühr von 500 Franken
den Höchstbetrag von 100 Fran-
ken nicht überschreiten darf.
Gleichzeitig wurde die Streit-
sache zu neuem Entscheid im
Sinne der Erwägungen an das
Verwaltungsgericht zurückgewie-
sen; es handelt sich folglich um
ein laufendes Verfahren, welches
das Sicherheits- und Justizdepar-
tement nicht kommentiert.»

Auf die Frage, ob alle Personen
im Kanton St.Gallen, die eine
Demonstration veranstalteten,
bis jetzt zu tief in die Tasche
gegriffen hätten, sagte Regie-
rungsrat Fässler nur, dass in allen
entsprechenden Bewilligungs-
verfahren die Gebühren unter Be-
rücksichtigung des «Kostende-
ckungs- undÄquivalenzprinzips»
erhoben worden seien. Wird es
in Zukunft billiger, im Kanton
St.Gallen eine Demonstration
abzuhalten? «Selbstverständlich
werden wir den Entscheid des
Bundesgerichts respektieren und
künftig die Gebührenerhebung
nach den entsprechenden Vor-
gaben vornehmen», antwortet
der SP-Regierungsrat.

Andreas Schmid

In den ersten sechs Monaten die-
ses Jahres hat die Schweiz repa-
rierte Einzelteile für M-109-Pan-
zerhaubitzen in die Vereinigten
Arabischen Emirate ausgeführt.
Zudem wurden geflickte Expo-
nenten für F-5-Kampfflugzeuge
nach Bahrain exportiert. Diese
Angaben liefert das für Kriegs-
material-Ausfuhren zuständige
Staatssekretariat für Wirtschaft
(Seco) auf Nachfrage. Am Don-
nerstag hatte das Seco die Halb-
jahresstatistik 2018 für Kriegs-
güter-Lieferungen publiziert.

Die Reparaturen und Exporte
von Panzerhaubitzen- sowie
Kampfjet-Teilen im Wert von ei-
nigen hunderttausend Franken
für die Arabischen Emirate sowie
Bahrain lassen aufhorchen, sind
doch die beiden Staaten am
Jemen-Krieg beteiligt. Dass sie
Operationen mit M-109-Fahr-
zeugen und F-5-Kampfflugzeu-

HinweiseaufGüterexporte fürdenJemen-Krieg

gen durchführen, berichteten
spezialisierte Internetportale be-
reits 2016. Sie zeigten auchBilder,
auf denen M-109-Panzerhaubit-
zen der Arabischen Emirate zu se-
hen sind, die sich angeblich auf
demWeg in die Kriegsregion be-
finden. Die Schilderungen und
Fotos verursachten schon damals
Aufruhr, weil sie vermuten lies-
sen, die Schweiz liefere Material
für den Jemen-Krieg.

Nachschub erfolgt
Die Diskussion änderte offen-
sichtlich nichts daran, dass für die
beiden Staaten weiter Ersatzteile
repariert und geliefert wurden.
Seco-Sprecher FabianMaienfisch
sagt dazu, die Artikel und Bilder
seien dem Staatssekretariat und
weiteren Stellen bekannt gewe-
sen, die Hypothese eines Einsat-
zes derM-109-Fahrzeuge undder
F-5-Flugzeuge in Jemenhabe sich
aber nicht bestätigt. «Die Bundes-
verwaltung ging den Hinweisen

nach. Diese liessen sich aber nicht
erhärten», betontMaienfisch. Die
Tatsache, dass die Arabischen
Emirate und Bahrain regelmässig
Reparaturen von Kriegsmaterial
ausführen lassenmüssen, ist für

Kritiker der Geschäfte ein zusätz-
liches Indiz dafür, dass die Güter
im Ernstkampf eingesetzt wer-
den. «Solche Überlegungen flies-
sen selbstverständlich in die Prü-
fungen des Seco ein», sagt Spre-

DieSchweiz liefertBahrainunddenArabischenEmiratenTeile,diediesefürKampfeinsätzebrauchenkönnten
cher Maienfisch. Doch es gebe
keine konkreten Anhaltspunkte
für eine Verwendung in Jemen.
«Alles andere ist Spekulation.»

Im April 2016 hatte der Bun-
desrat entschieden, Ausfuhrge-
suche für Kriegsmaterial grund-
sätzlich abzulehnen, wenn es im
Jemen-Konflikt verwendet wer-
den könnte. Mit Verweis auf die-
sen Beschluss kritisiert Lewin
Lempert von der Gruppe für eine
Schweiz ohne Armee (GSoA) die
Praxis heftig. Die Schweiz liefere
den Arabischen Emiraten und
Bahrain Ersatzteile für Waffen-
systeme, die im Jemen-Krieg ein-
gesetzt würden. Sie greife damit
aktiv in Kriegshandlungen ein.
«Dies entspricht nicht der gelten-
den Rechtsordnung und torpe-
diert die Schweizer Aussenpoli-
tik, die Konflikte friedlich lösen
will», hält Lempert fest.

Die Zürcher SP-Nationalrätin
Priska Seiler Graf, die der sicher-
heitspolitischen Kommission an-

gehört, sieht durch die Exporte
den humanitärenRuf der Schweiz
gefährdet. «Ohne Not wird die
Reputation aufs Spiel gesetzt.»

Lockerung des Verbots
Der Unmut über den Bundesrat
fällt in eine Zeit, in der dieser eine
Lockerung der bisherigenVerord-
nung beabsichtigt. Im vergange-
nen Juni beschloss die Landes-
regierung, das Verbot von Waf-
fenexporten in Länder, die in
interne bewaffnete Konflikte ver-
wickelt sind, zu lockern. Unter
gewissen Bedingungen soll von
dieser früheren Doktrin abgewi-
chen werden. Das Wirtschafts-
departement befasst sich derzeit
mit einer Änderung der Kriegs-
materialverordnung. Mit dem
eingeleiteten Schritt reagierte der
Bundesrat auf Klagen der Rüs-
tungsindustrie, die sich wegen
der Schweizer Praxis gegenüber
der ausländischen Konkurrenz
benachteiligt sieht.

Eine Haubitze der Emirate, angeblich Richtung Jemen unterwegs.
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Erwin Kessler hat Erfolg vor
Bundesgericht. (August 2017)
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